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An die                                                                                                                                                  Edewecht, 29.04.2026 

Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen H 9                                                                          

und an die Eltern/Erziehungsberechtigten 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

zu den Abschlussprüfungen in diesem Jahr möchte ich Ihnen einige wichtige 
Informationen zukommen lassen: 

Die schriftlichen Prüfungen finden statt 

am 11.05.2026 im Fach Deutsch (Nachschreibetermin 21.05.2026) 

am  18.05.2026 im Fach Mathematik (Nachschreibetermin 29.05.2026) 

Die mündlichen Prüfungen finden statt vom 08.06. – 12.06.2026. 

Bezüglich des Unterrichts während der mündlichen Prüfungen wird es noch einen weiteren iServ-Elternbrief zu einem 
späteren Zeitpunkt geben. 

Grundsatz: Die Teilnahme an einer Abschlussprüfung ist Voraussetzung für den Erwerb der Abschlüsse. Sollte eine 
Schülerin/ein Schüler am Tag der Abschlussprüfung erkrankt sein, muss sie/er umgehend ein Attest der 
Prüfungsunfähigkeit vorlegen. Sonst wird die Prüfung mit ungenügend (6) bewertet. 

Mündliche Prüfung: Die mündliche Prüfung findet in einem Fach der Wahl statt. Ausgeschlossen sind die schriftlichen 
Prüfungsfächer und das Fach Sport. 

Hinweis zum Abschluss: Die Jahresendzensur (Zeugnis) setzt sich aus dem Prüfungsergebnis (ein Drittel) und der 
Jahresleistung (zwei Drittel) zusammen. Das betrifft natürlich nur die Fächer, in denen auch die Prüfungen, mündlich 
und/oder schriftlich, abgelegt werden. 

Achtung: In nur einem Prüfungsfach darf die Jahresendzensur schlechter als "ausreichend" (4) sein. Ansonsten kann der 
Abschluss nicht erteilt werden. 

Zu weiteren Einzelheiten, insbesondere individuellen Beratungsbedarf, sind die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer 
bzw. die Fachlehrkräfte Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. 

Hinweis zur Versetzung in die Klasse 10: Für die Versetzung in die Klasse 10 reicht die bisher gültige Bedingung 
"Erwerb eines Hauptschulabschlusses" nicht mehr aus. Somit würde zweimal "mangelhaft" ohne Ausgleich und dreimal 
"mangelhaft" mit zweimal Ausgleich nicht mehr zur Versetzung nach Klasse 10 führen.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

(Röben, Schulleiter) 


